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1, d1e auf neuen Wegen suchten und versuchten.
SAaNZ großer 0 SCICH  Segen für die Öözese WAar das diplomaiische Geschick, das Bischof

Flie er ın den harten un schwierigen Zeıten des NS-Regimes bewiesen hat. Ohne sich
genüber den damaligen Usurpatoren auch: NUur das geringste vergeben, hat

och ımmer wiıieder den Weg friedhlicher Verhandlungen versucht un €e1l manches
eicht und dem Klerus manche Leiden ersp art. Am rößten aber ist. Fließer als
idensbischof. Wohl keiner seiner organger hat Kelche des Herrenleidens

ilhaben dürfen, keiner mußte für die anvertraute Herde so viel leiıden w1e€e Seit
ischof Fheßer die 1özese un!| sich selber dem Unbefleckten Herzen Marıens geweıht
atte, hat ıhn der Himmel eım Wort SC  I  9 und bekam spuren, w as

heißt, teilzunehmen Taden Christa und seiner Schmerzhaften Multter. Bıs ZU.

Ende se1ines Lebens hat dıese Teilnahme gewährt, und vielleicht, ja sicher hat als
Mannn und Bischof der Passıo catholica für die 1özese mehr geleistet als WIr mıt

ielen kraftvallen Impulsen un Bemühungen Katholischer Aktion.
axX HollnsteinerLınz A, Donau

s

Der Kirchenaustritt in der DDR

VDer Austriıtt 4aus der 1ITC. als öffentlich-rechtlicher Körperschaft miıt bürgerlich-
W CT  rechtlicher Wirkung ohne Übertritt einer anderen anerkannten Religionsgemeinschaft

1m Jahrhundert allgemeın ın das deutsche Staatsrecht eingedrungen und hat
ich dort behauptet. Kır wırd vom relig1ös neutralen Staat als Ausfiluß des Grundrechtes

der (G‚laubens- und Gewissensfreiheıit sowl1e als notwendiges Korrelat dem der
Kirche zugestandenen hoheitlichen Besteuerungsrecht betrachtet‘?).

Der Kirchenaustritt als Freiheitsrecht des einzelnen Kirchengliedes war für dıe
1ITC. ange relatıv ungefährlich, als der freien Entscheidung des einzelnen
überlassen blıieb Er stellt eıne ernste Gefahr dar, se1lt VO.  5 Massenbewegungen
ın ıhr Programm aufgenommen und leidenschaftlich propagılert, iın nıcht seltenen
Fällen durch wirtschaftlichen oder moralischen TUC. TZWUNSCH wurde Die Träger
der Kirchenaustrittsbewegung hauptsächlich Freidenker- und (ottlosenver-
bände, Marxisten und Kommunisten, geW1SSE politische Parteıen SQOWl1e Lliberale und
völkische Vereinigungen?). Ihre Tätigkeit hatte 1n der eıt der W eıimarer Republıks
und der Zeıt, da S1C. der Nationalsozialismus Deutschland konsolidiert hatte,
große Erfolge verzeichnen?). Die gleichen Kräfte en ın der DDR (=Deutschen

7
n A Demokratischen Republik, Sowjet. Besatzungszone) die Staatsmacht inne und engl  T:  VA  n,  die auf neuen  Wegen suchten und versuchten.  E  ganz groß  er 'Sägéxj  für die Diözese war das diplomatische Geschick, das Bischof  Fließer in den harten und schwierigen  Zeiten des NS-Regimes bewiesen hat. Ohne sich  genüber den damaligen Usurpatoren auch nur das geringste zu vergeben, hat er  och immer wieder den Weg friedlicher Verhandlungen versucht und dabei so manches  eicht und dem Klerus manche Leiden erspart. Am größten aber ist Fließer als  idensbischof. Wohl keiner seiner Vorgänger hat so am Kelche des Herrenleidens  ilhaben dürfen, keiner mußte für die anvertraute Herde so viel leiden wie er. Seit  ischof Fließer die Diözese und sich selber dem Unbefleckten Herzen Mariens geweiht  atte, hat ihn der Himmel beim Wort genommen, und er bekam es zu spüren, was  s heißt, teilzunehmen am Leiden Christi und seiner Schmerzhaften Mutter. Bis zum  En_de seines Lebens hat diese Teilnahme gewährt, und vielleicht, ja sicher hat er als  Mann und Bischof der Passio catholica für die Diözese mehr geleistet als wir mit  Iel‚en kraftvollen Impulsen und Bemühungen Katholischer Aktion.  Max Hollnsteiner  Linz a.d. Donau  F  Der Kirchenaustritt in der DDR  A  36  Der Austritt aus der Kirche als öffentlich-rechtlicher Körperschaft mit bürgerlich-  "rechtlicher Wirkung ohne Übertritt zu einer anderen anerkannten Religionsgemeinschaft  st im 19. Jahrhundert allgemein in das deutsche Staatsrecht eingedrungen und hat  i  ich dort behauptet. Er wird vom religiös neutralen Staat als Ausfluß des Grundrechtes  _ der Glaubens- und Gewissensfreiheit sowie als notwendiges Korrelat zu dem der  « Kirche zugestandenen hoheitlichen Besteuerungsrecht betrachtet*).  Der Kirchenaustritt als Freiheitsrecht des einzelnen Kirchengliedes war für die  Kirche so lange relativ ungefährlich, als er der freien Entscheidung des einzelnen  überlassen blieb. Er stellt eine ernste Gefahr dar, seit er von Massenbewegungen  in ihr Programm aufgenommen und leidenschaftlich propagiert, in nicht seltenen  _ Fällen durch wirtschaftlichen oder moralischen Druck erzwungen wurde. Die Träger  der Kirchenaustrittsbewegung waren hauptsächlich Freidenker- und Gottlosenver-  a  bände, Marxisten und Kommunisten, gewisse politische Parteien sowie liberale und  völkische Vereinigungen?). Ihre Tätigkeit hatte in der Zeit der Weimarer Republik  ©  ‚ und zu der Zeit, da sich der Nationalsozialismus in Deutschland konsolidiert hatte,  A  große Erfolge zu verzeichnen?). Die gleichen Kräfte haben in der DDR (=Deutschen  En   Demokratischen Republik, Sowjet. Besatzungszone) die Sta  .  atsmacht i@e und bfldey  7  _ die Staatspartei.  I. Die Kirchenaustrittsbewegung  \ 1. Träger und Mittel. Bereits wenige Jahre nach Beendigung des zweiten Welt-  @eges begann die SED ( = Sozialist. Einheitspartei Deutschlands), die kommunistische  B. Hans Rieder, Staat und Kirche nach modernem Verfassungsrecht, Beflin 1928,  }  1) Vel. z.  _ S. 129.; August Hagen, Die kirchliche Mitgliedschaft, Rottenburg a. N.  1938, S. 56 £f.;  inrich J. Scholler, Die Freiheit des Gewissens, Berlin 1958, S. 185.  LHe  2) Vgl..ausführlich den Artikel 5,Kirchenaustrittsbewegung“ von K. Algermissen im  LThK V, Sp. 986—0989.  3) Die Zahlen bis 1930 in dem genannten Artikel. Für später vgl, Amtsblatt der Evange-  _ lischen Kirche in Deutschland, Statistische Beilage Nr. 4 zu Heft 8, Jahrg. 1952, und Nr. 19 zu   Heft 6, Jahrg. 1958, sowie Kirchliches Handbuch, Amtliches statistisches Jahrbuch der katho-  *  _ lischen Kirche Deutschlgnds.  xd1ıe Staatspartel.

Dıe Kirchenaustrittsbewegung
Trä und Mittel. Bereıts weniıge Te ach Beendigung des zweiten VWelt-

1eges begann die SED Sozialist. Einheitspartel Deutschlands), die kommunistische

Hans Riıeder, Staat und Kirche nach modernem. Verfassungsrecht, Berlin 19238,Vgl
129 s August Hagen, Die kirchliche Mitgliedschaft, Rottenburg a., N. 1938, fl‘7
inrich Scholler, Die Ereıiheit des (Jewissens, Berlin 185He 2 Vgl. . ausführlich den Artikel ?,Kirchenaustrittsbewegung“ von Algermissen 11

LThLK V, 5Sp 986 —93839
3) Dıie Zahlen bıs 1930 in dem genannten Artikel. Hür später vgl Amtsblatt der Kvange-

ıschen Kırche ın Deutschland, Statistische Beilage Nr. Heft Ö, Jahrg 1952, und Nr. ZU

Heft 6’ Jahrg. 1958, SOW1e Kirchliches Handbuch, Amtliches statistisches Jahrbuch der katho-
lischen Kıirche Deutschl;nds.
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aller ÖffentlichkPartei der DDR, ihren angeschlossenen Verbänden,
Kirchenaustritt J  €n Seit iwa 1953 setzte E1N! großangelegte,umfasse
hıs ZU. Stunde anhaltende Aktion der Massenorganisationen ZULFE Erzielung vonMas
qustrıtten aus der Kıirche Neben politischer Dıflamierung und „wissenschaft
en  .. Argumenten en be1 diesem Propagandafeldzug die altbekannten Vorwinf

Kırche und Klerus Verwendung. Neu 11sST dıe großzügıge Einschaltung der Pre
diese Kampagne. In fast allen Zeitungen und Zeitschriften erscheinen Artikel

Anzeigen, die ZU. Kıirchenaustritt auffordern und gesetzlichen FHFormalitä
erklären, Zuschriften VOo Lesern, die den vollzogenen Kırchenaustritt erläuter
und Nachahmung einladen. In Versammlungen und Zirkeln, Unterricht unı
Vorträgen, 1 espräc. VO.  S Mensch Mensch wird 1116 zähe, VOT Urohungen ı
Zwang nıcht zurückschreckende Propaganda für den Kırchenaustritt betriebe
Die Staatsorgane, VOFLF allem die Armee und bestimmte ehörden, eisten stillschweigend
oder offene Unterstützung. Das Zael IST, die 1Irc entvölkern und iıhrer finanzıelle
Mittel berauben Die Feinde der Kırche offen, daß dem bürgerlich-rechtliche
Austritt die kirchhliche bzw rehg1öse Bindung überhaupt ZEeETTISSEN wird

Vorläufige KErgebnisse. a) Be1 den protestantıschen andes  chen.
Für die protestantıschen andes  chen der DD  b hegen CHaue Zahlen über di
Trgebnisse dieser Bemühungen VOT. SO hatte ıwa dıe andeskırche Sachsen ı Jahre
19406 den AÄAustritt VO.  5 6201 relig1ionsmündigen un 267 religionsunmündigen Persanen

verzeichnen. In fast steligem Anstieg lauten dıie entsprechenden Zahlen Jahre
1955 50693 und Traten Thürıngen Jahre 1946 NU.  H 1589 bzw. 63 Personen
aus der Kırche aus, Jahre 1955 015 bzw Auf 10000 Gläubige
umgerechnet, verließen ı Jahre Sachsen 1JC 111, Thürımngen 81 die Kirche
Im allgemeinen gleich stark War dıe Bewegung 1 den übrıgen protestantischen Landes
en der VWiıe eindeutig die hohe Zahl der Austritte auf die besondere
Umstände und erhältnısse der DD  b zurückzuführen ıst, 1äßt der Vergleich mıt den
entsprechenden Zahlen der protestantischen Landeskirchen i der Deutschen Bundes-
republik erkennen’”).

Be1i der katholischen 1Irc Auch 3 Bereich der katholischen Ir5c. ıst
ständiges Anwachsen der Zahl der Kırchenaustritte festzustellen. Im Te 1943

verließen 3733 Katholiken ı der DDR ihre Kirche Im Jahre 1949 bereıts 3  AD
5379 1954 99738) Auf 10 000 Seelen umgerechnet, verlhießen ı Jahre 1954 bıs
Ka  en die 1I5C. In den einzelnen kirchlichen Jurisdiktionsbezirken der DD  b
stıiegen die Zahlen VO  > 1948 biıs 1954 folgender Weise Im Bistum Berlin von
818 auf 1932 Bistum Meißen VO.  5 1393 auf 30292 Bezirk des Kommissarlats
Magdeburg von 84(0) auf 2500 Bezirk des Generalvikariats Erfurt von 255 auf 12834

Bezirk des Kommissarlats Schwerin VO.  S 33 auf 550 Bezirk des Erzbischöflichen

Zum Vergleich dıe Zahlen der ausgetretenen Religionsmündigen für 1921 634 1943
29201 1939 2 1945 2529

L£um Vergleich die Zahlen für 1921 4325 1934 6834; 1939 688; 1945 1735
Pommern 1955 auf V0OU; schlesien: Ö Anhalt: 90; Mecklenburg:
Im Jahre 1955 Austritte auf 000 Gläubige: Westfalen: 11: Rheinland: } Hessen.

und Nassau:! 1 Kurhessen-Waldeck: 1 Baden LE Pfalz 63 Bremen: 1 Hannover: 83;
Bayern: 39 Schleswig-Holstein: 1 Hamburg 40 ; Braunschweig: 19; Lübeck: 10; Schaumburg-Lippe: 63 Württemberg: Zn Uldenburg: 1 Eutin:

ich alte mich hıer die Zahlen, cdie Josef Güldeni Aufsatz „Von Zahlen und
Unzählbarem auUuSs Lesergemeinde“ Tag des Herrn, Katholisches Kirchenblatt
(1956), Nr 1/2, 8’ gıbt. Die Zahlen Kirchlichen Handbuch » Köln 1956,

418 443, weıichen davon ZU. eil ab
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Amtes Görlitz VOo  S DA auf 491, 1im Bezirk des Kommissarlıats Meiningen VO  i 59 auf 194
Dıe Anstrengungen der Feinde der ırche, durch ıne breitangelegte Kıirchenaustritts-
bewegung die 1IrcC. entvölkern, nıcht zuletzt deswegen erfolgreich, wel.
die staatlıche Gesetzgebung über den ırchenaustrıtt mıt bürgerlich-rechtlicher
ırkung diesen erheblich erleichtert hat

11 Dıe staatlıche Regelung des Kirchenaustrıtts
Das Kirchenaustrittsrecht der DD  »u ist geordnet ın Art AT der Verfassung der

DD  P VO Oktober 1949, der Verordnung ber den Austrıtt A4us Religionsgemeim-
schaften öffentlchen Rechts VOo 1950 FT un: der Durchführungs-
bestimmung ZUT Verordnung über den Austrıtt aus Religionsgemeinschaften ffenthlichen
Rechts VO März 19521°) Alle (JÜesetze, Verordnungen und Bestimmungen, dıe
dem entgegenstehen, sıiınd gemäß Art. 144 der Verfassung der DD  zu aufgehoben!!).

Erklärungsberechtigte. Zur Abgabe der Kirchenaustrittserklärung be-
rechtigt ist jeder Religionsmündige. Dies ergibt S1C. AU!  MN dem weıter geltenden (Gesetz
über dıe relig1öse Kindererziehung VOo 15 Juli Danach ist religionsmündig,
wer das Lebensjahr vollendet hat; enn nach der Vollendung des Lebensjahres
steht dem Kınde die Entscheidung darüber Z welchem relig1ösen Bekenntnis

sıch halten wiıll 5, Abs 1) Kür Kınder unter zwölf ahren wıird der Austrıtt auch
seinen W illen VOoO  > dem Erziehungsberechtigten erklärt. Kür eln Kınd, das das

Lebensjahr vollendet at, kann der Austrıtt nıcht seinen Wiıllen erklärt
werden 5 Abs

k1 ©  C 6, a) Die Austrittserklärung hatte ursprünglich be1l dem
für den Wohnsıtz des Austretenden zuständıgen Gericht erfolgen??). Dıie nach dem
Inkrafttreten der Verfassung der DDR entsprechend den Regelungen 1n einıgen
Ländern och be1l den Standesäaämtern eingereichten Austrittserklärungen waren il

dıie zuständıgen Amtsgerichte weiterzugeben**). Bis ZU. August 1950 beı den
Standesämtern eingereichte Austrıttserklärungen behandeln, als ob S1€e

Tage des ingangs eım Standesamt eım Amtsgericht eingereicht worden
wären?“*)

Hıerın Lrat eiıne Anderung eın durch die Verordnung über die Übertragung der
Angelegenheiten der Freiwilligen Gerichtsbarkeıit VOo Oktober 1952*). ach 8 3
diıeser Verordnung sınd dıe Staatlıchen Notarılate für alle Beurkundungen und
Beglaubigungen zuständig, die bısher durch gesetzliche Vorschriften den Gerichten

GBL 660
10) GBl 324
11) Vgl 5 1, Abs der VO. 1950 und S der DVO VO. März 1952 Danach

S1N. nıcht DUr die alten Kirchenaustrittsbestimmungen, die den VO.  S den OUrganen der DD  b
erlassenen Bestimmungen entgegenstehen, aufgehoben, sondern uch die nach 1945 1EeUu SC-
schaffenen, also das Gesetz über den Austrnritt aus öffentLlich-rechtlichen Religions- und Welt-
anschauungsgemeinschaften für Mecklenburg VO. November 1947 (Reg.-Bl., 319) und
das Gesetz über den Austritt AauUuSs den Religionsgesellschaften öffentlchen Rechts VOoO. Juni

158
1947 für Sachsen-Anhalt (GBL 112), lbgeändert durch Gesetz VO. Oktober 1947 (GBl.

1h) RGBIL 939
Verfassung der DDR; 1’ Abs KAVO

18) S
CL D Abs. 2 KAVO

15) GBl 1057
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übertragen wWwWäaren (Ziffer 1), WOZu auch die Entgegennahme und Behandlung von
Erklärungen über den Austritt ıner Religionsgemeinschaft gehören (Zıffer 13)
Im gleichen Sınne lauten die Bestimmungen der Verordnung über dıe Errichtung
und Tätigkeit des Staatlıchen Notarıats VO 15 Oktober 195216). Alle  1n VOoOr dem Staat-
en Notanrıat annn also künftig die Kirchenaustrittserklärung persönlich abgegeben
oder als Einzelerklärung öffentlich beglaubigter arm eingereicht werden!?!”).

Erklärungsform. Der Kırchenaustritt ist entweder persönlich mündlich
eım Staatliichen Notarıat ZU erklären oder be1ı ıhm als Eıinzelerklärung öffentlich
beglaubigter orm einzureichen?!?). Die Beglaubigung kann durch eın Staatliches
Notarıat!?), eın frelıes Notarlat?®) oder den Beauftragten für das Personenstands-
wesen®“ erfolgen.

Mitteilung die Kirchenbehörde. Die Staatliıchen Notarıate haben
das zuständige Pfarramt oder die zuständiıge Synagogengemeinde DZw. das Kırchen-
steueram: voxnl der abgegebenen Kirchenaustrittserklärung umgehend unterrichten??).
Besteht keine Klarheıt ber das zuständige Pfarramt oder die zuständige ynagogen-
gemeinde, ist dıe Mitteilung die dem Staatlıchen Notarıat zunächst gelegene
chliche Dienststelle rıchten??), Dıese hat die Kirchenaustrittserklärung die
zuständige Stelle weiterzuleiten?*). Anfragen der Religionsgemeinschaften, ob bestimmte
Personen ıhren Austrıtt erklärt haben, sind rasch möglich beantworten?®).

Wırkung a) Zeıtpunkt des Wirksamwerdens. Die Austrittserklärung
wıird sofort wirksam?®). ber die Verpflichtung Entrichtgng der Kırchensteuer

16) Bl 1055
17 Damit ist, ein wıichtiges psychologisches Hemmnis beseltigt, das manche Gläubigen

abhielt, den Kirchenaustritt ZuUu vollziehen. Das Gericht als Behörde der Freiwilligen Gerichts-
barkeıt wird häufhg VO. juristisch nıcht geschulten Personen fälschlich Iın CHNSC Verbindung
mıt seiner Rechtsprechungsfunktion, insbesondere ın Strafsachen, gebracht.

18) Vgl 5 1‚ Abs KAVO mıt des Gesetzes über das Verfahren des taatlıchen Notarıats
(Notariatsverfahrensordnung) VO. November 1956 (GBL

19) kın solcher könnte S1C. ZU. Beispiel ergeben, wenn das zuständige taathliıche
Notarıat gerade nıcht erreichbar ıst. Heinz mpfC Aus der Praxıs der Staatlichen Notanrıaate:
Neue Justiz (1955) 598 f, möchte allerdings in cdiesem Fall nıcht Beglaubıigung durch 1n
Notarıat, sondern Austrıittserklärung beı eınem unzuständigen Notarıat annehmen. Er schlägt
dazu „Das unzuständige Notarılat beurkundet den Kirchenaustrıtt, rag ıhn Del sıch ın
das alphabetische Namensverzeichnis eın und übersendet dann die Urschrift mıt ‚Wwel Durch-
schlägen das zuständıge Notarılat. ıer erfolgt noch einmal Fintragung ın das Namensver-
zeichnis, Herstellung der Ausfertigung und Übersendung an den Antragsteller sSowl1e Beglaubigung
der Abschrift und ersendung das Kirchensteueramt.“

20) Nach 3’ Abs der über Fıinriıchtung un: Tätigkeit des Staatlichen Notarıats
bleiben dıe Befugnisse der Notare, die be1i Inkrafttreten dieser Verordnung ernann:' WAarTcCH,
unberührt. Kempfer d bestreıtet den freiberuflichen Notaren das Kecht, für die Beur-
kundung VO.  m Kirchenaustrittserklärungen ıne Gebühr erheben; chese Auffassung entspricht
zweiıfellos der „sozlalıstıischen Gesetzhlichkeit“.

21) Die tandesbeamten haben die Austrittserklärung entgegenzunehmen, beglaubigen
und unverzüglich das Staatliche Notarıat des Kreises weıterzuleiten. Dieses hat dem be-
treffenden Bürger den Fıngang seiner Erklärung bestätigen (3 des Gesetzes über das Ver-
fahren des Staatlichen Notariats; 3‚ Abs. KAVO; vgl uch des Gesetzes über das Personen-
standswesen VOo. November 1956 GBl e

1E Abs der DVO VOo März 1952
23) 1, bs. der DVO vom 20. März 1952
24) Vgl die Rundverfügung des Justizministers VO. Juni 1951 betrefis Austritt Al

den Religionsgemeinschaften des öffentlichen Rechts (Amtsblatt der Kvangelischen Kirche T  r  7
Deutschland 1951, 194)

25 Siehe vorıge Anmerkung.
26) 2! Abs der DVO VO. März 1952
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} dem lau des Kalenderviertel ahres, in de der Austritt erfolgt?”)
efrelung voxn Leistungen. urch die Abgabe der Kirchenaustrittserklärung

der Austretende VO.  > Leistungen befreit, die auf der persönlichen Zugehörigkeit
1Ner Religionsgemeinschaft beruhen??) nsbesondere endet die Verpflichtung z

ntrichtung der Kirchensteuer®®). Leistungen, die nıcht auf der persönlichen Zuge-
hörigkeit zZuUu Religionsgemeinschaft beruhen, werden hıervon nıcht ber

Freising (Oberbayern) Profi. Dr. Georg May

Römische Erlässe und Entscheidungen
Zusammengestellt VO  a Dr Peter Gradauer Laınz 7 Donau

Die Gebete nach der Messe. Von EIMNSCH Ortsordinarien wurde be1 der KRıtenkongregation
angefragt, ob das Dekret VO. 1913, welches erlaubt, daß dıe Gebete Schluß der

Messe ausgelassen werden dürfen, WEeNnr. die Messe „mMi1t CIN1SCr Feierlichkeit“ gefejert wırd,
uch ausgedehnt werden könne auf die sogenannten „Dialogmessen” (Betmessen, Betsingmes-

nach der Instruktion der Rıtenkongregation VO. September 1958, Nr. Die Riıtenkon-
gregatıon antiıwortieie darauf nach Anhörung des Urteils der liturgischen Kommission: Ja
nach dem Sinne der Verordnung“ („Afürmative, el ad mentem”°)

Der Sinn (mens) ber iıst. die Gebete des Papstes Leo XII können ausgelassen werden:
Wenn dıe Messe gefejert wird als Brautmesse der anläßhch Erstkommunion,

Generalkommunion, der Yirmung, Priesterweihe der Ordensprofeß;
wEenn aut che Messe unmiıttelbar und rechtmäßig 11C andere kırchliche Kunktion der

Übung folgt;
WeLNn innerhalb der Meßfeier 1ne Predigt gehalten wırd;
wWenin die Messe der „Dialogfiorm” gefejert wırd, ber DUr ®OnNn- und Fejertagen;
außerdem können die Ortsordinarıen erlauben, daß die genannten Gebete i der Volks-

sprache verrichtet werden nach VO. ihnen approbierten ext.
Dem HL Vater, Papst Johannes wurde durch den Kardinalpräfekten davon Bericht

erstattet Seine Heiligkeit hat dieses Dekret obgenannter Kongregation bestätigt und bekräftigt.
(Dekret der Kıtenkongregation VO. März 1960; 1960, Nr. 5 360.)

Lıtanel V Ol Kostbaren lut \OCs Herrn Jesus Chı  rıstus. Geleitet VO.  S dem Wunsche, daß
die Verehrung des Kostbaren Blutes unNnseres Herrn, durch das erlöst sind, VO.  S Lag Jag
zunehme, hat der Hl Vater, Papst Johannes X 116 NECUC, nach den Normen der Rıten-
kongregation verfaßte I.ıtane) approbiert und erlaubt daß diese das römische Rıtuale, Tit DE
nach der Herz-Jesu-Litanel eingefügt werde, damıt S16 auf dem SaNZCN katholischen Erdkreis
5 den Christgläubigen sowohl IT alg uch öffenthch verwendet werden könne. (Dekret der
Ritenkongregation VO. Februar 1960 1960 Nr

Der Hl Vater hat für die vorgenannte Litanel folgende Ablässe gewährt
unvollkommenen Ablaß VO:  > Jahren, wWenn sS1C mıiıt reumutıgem Herzen VO: den

Chrıistgläubigen mı Versikel und Oration andächiig gebetet wird
vollkommenen Ablaß unftfer den gewöhnlichen Bedingungen, einmal Monat

wWenn S1IC VO. den Christgläubigen täglich durch 1nNnen SaNnzen Monat hindurch gebetet wird
(Dekret der Paenitentiarıa Apostolica VO.: März 1960;: AAS, 1960, Nr. 4.20.)

Gebet für die Missionäre. Vom Hl Vater Johannes verfaßt, ext Original
italienisch. Die OÖnıtentlarıe hat kraft der Vollmacht des Hl Vaters für dieses Gebet folgende
Ablässe verhehen:

27) Abs der DVO VO. März 1952
Abs der DVO VO. März 1952

29) 8 2 Abs der DVO VO. März 1952 Erwin Jacopbı, Staat und Kirche nach der
Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik Zeitschrift für evangelisches Kirchenrecht

(1951), 121 bemerkt: 99:  1€ Kechtswırkung 1sSt 1Ur diıe bürgerliche, daß der Austretende
nıcht mehr verpflichtet IST, den. Lasten der Religionsgemeinschaft beızutragen; dıe Frage,
ob dıe Religionsgemeinschaft selbst C1LN. Austrittsmöglichkeit innerkirchlich anerkennt, bleibt
unberührt”.

80) C473 Abs der DVO VO. März 1952


